
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/2/28 15Os5/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1995

Norm

WaffG §16 ff

WaffG §36 Abs1 Z1

Rechtssatz

Nur das Vorliegen von (besonderen) Umständen könnte den Besitz einer Faustfeuerwa e (Pistole) ungeachtet der dem

Angeklagten ausgestellten Wa enbesitzkarte zu einem im Sinn des § 36 Abs 1 Z 1 (erster Fall) Wa enG unbefugten

machen.

Entscheidungstexte

15 Os 5/95
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